
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 30. März 1988

941. Nutzungsplanung Zürich (Freihaltezone Eichrain)
Am 10. Juni 1987 beschloss der Gemeinderat der Stadt Zürich eine Än
derung der Freihaltezone im Gebiet Eichrain in Zürich-Seebach. Ge
mäss Zeugnissen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 19. Fe
bruar 1988 und des Bezirksrates Zürich vom 12. Februar 1988 sind
gegen diesen Beschluss keine Rechtsmittel eingereicht worden.

Die Änderung des Zonenpians gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
Sie kann als zweckmässige Regelung genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Der Änderung der Freihaltezone im Gebiet Eichrain in Zürich-See-
bach gemäss Beschluss des Gemeinderates der Stadt Zürich vom 10.
Juni 1987 wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Stadtrat von Zürich, 8022 Zürich (unter Rück
sendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Zonenplan
ausschnittes), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwal
tungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 30. März 1988

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller


